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RS OGH 1984/6/26 2Ob579/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1984

Norm

EheG §55a

EheG §66 ff

Rechtssatz

Eine Bewertung eines Unterhaltsverzichtes der geschiedenen Ehegattin ist nicht möglich, wenn die Ehe einvernehmlich

nach § 55 a EheG geschieden wurde und ein gesetzlicher Unterhaltsanspruch ohne Vereinbarung daher nicht bestand.
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